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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.07.2000

Norm

UrhG §78

Rechtssatz

Ist die beanstandete Bildnisverö entlichung geeignet, den Erfolg von Amtshandlungen zu beeinträchtigen, die der

Kläger im Rahmen seines Tätigkeitsbereichs als Polizist durchzuführen hat, sind berechtigte Interessen des Klägers

durch eine ohne seine Zustimmung erfolgte identi zierende Bildberichterstattung, die ihn in seinem beru ichen

Lebenskreis bei Ausübung einer Amtshandlung auf o ener Straße zeigt, unabhängig davon verletzt, ob sein Bildnis im

Zusammenhang mit einer Textberichterstattung über behauptete Missstände bei der Dienststelle des Klägers, oder -

wie hier - im Rahmen eines neutralen Artikels über die Arbeit der Wirtschaftspolizei im Allgemeinen verö entlicht

worden ist.
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4 Ob 172/00y
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Auch
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Vgl auch
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Beisatz: Hier: Justizwachebeamter. (T1)
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